
§ 1 Allgemein - Geltungsbereich
(1). Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere gegenwärtigen und künftigen Lie-

ferungen und Leistungen einschließlich etwaiger Beratungsleistungen, die wir gegenüber
unseren Kunden erbringen.

(2). Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich und
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen des Kunden
die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(3). Sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und dem Kunden, insbesondere Nebenabreden
und Vertragsänderungen, sind schriftlich niederzulegen.

(4). Der Kunde darf seine gegen uns gerichteten Ansprüche nur mit vorheriger ausdrücklicher
Zustimmung an Dritte abtreten. Die Regelung des § 354a HGB bleibt unberührt.

(5). Der Kunde wird gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, daß seine
Daten von uns gespeichert werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung
des Bundesdatenschutzgesetzes.

(6). Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so soll das auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen ohne Einfluß bleiben. An
die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt die für diesen Fall bestehende branchenübliche
Bestimmung, bei Fehlen einer zulässigen branchenüblichen die entsprechende gesetzliche
Bestimmung.

§ 2 Angebote
(1). Unsere Angebote sind nach Menge, Preis und Lieferzeit freibleibend. Aufträge sind für uns

erst verbindlich, wenn und soweit wir eine Auftragsbestätigung erteilt oder die Annahme
durch Lieferung erklärt haben.

§ 3 Preise und Zahlung
(1). Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab

Werk. Mindest-Auftragswert, Höhe des Auftragswertes für eine Lieferung frei Haus und
Verpackungskosten sind aus unseren jeweils gültigen Preislisten ersichtlich.

(2). Die Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen und wird in der gesetz-
lichen Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3). Die Rechnung ist spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 
2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen.
Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, für das Jahr Verzugszinsen in Höhe von
8 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, auch diesen geltend zu machen.

(4). Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 4 Lieferung
(1). Von uns bestätigte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als

verbindlich bezeichnet.
(2). Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt vollständiger, richtiger und recht-

zeitiger Selbstbelieferung unserer Rohstoffe und Ware durch unsere Lieferanten. Dies gilt
nicht, wenn die Nichtbelieferung oder Verzögerung von uns verschuldet ist.

(3). Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die rechtzeitige Erfüllung der Vertragspflichten des
Kunden voraus. Die Lieferfrist beginnt nach Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der Aus-
führung des Auftrags und Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen
Unterlagen und sonstiger vom Kunden zu machenden Angaben sowie, sofern vereinbart,
nach Eingang einer entsprechenden Anzahlung. Die Lieferfrist gilt auch als eingehalten,
wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk bzw. die angegebene Versand-
station verläßt oder die Versandbereitschaft dem Kunden angemeldet ist, die Ware aber
ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt werden kann.

(4). Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse,
die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse auf die Fertigstellung
oder Ablieferung der Ware von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die 
Umstände bei Lieferanten eintreten. Kommen wir mit der Lieferung in Verzug, hat uns 
der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen. Diese muß mindestens zwei Wochen
betragen.

(5). Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk ver-
einbart. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder eine sonstige auch
eigene Beförderungsperson geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung 
auf den Kunden über. Dies gilt auch bei Lieferungen frei Haus. Bei Lieferungen frei Haus
übernehmen wir jedoch eine auf den jeweiligen Bruttowarenwert begrenzte Haftung für
unmittelbare Transportschäden, sofern diese Transportschäden durch unsere eigenen 
Beförderungspersonen verursacht wurden. Etwaige Transportschäden hat der Kunde un-
verzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware, auch dann bei uns 
anzuzeigen, wenn wir für den Transport nicht verantwortlich sind. Verzögert sich der Ver-
sand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr bereits mit
der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

(6). Der Kunde ist verpflichtet, auch Teillieferungen in zumutbarem Umfang entgegenzuneh-
men. Bei Lieferungen auf Abruf stellt der Abruf innerhalb der vereinbarten Frist eine Pflicht
im Sinne der §§ 276, 280 ff. BGB dar.

(7). Wir können die Lieferung verweigern, wenn nach Abschluß des Vertrages erkennbar wird,
daß unser Anspruch auf Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden
gefährdet wird. Unser Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn Sicherheit für sie gelei-
stet wird.

§ 5 Beschaffenheit der Ware
(1). Abweichungen, die innerhalb der entsprechenden DIN liegen, stellen keine Mängel dar.
(2). Wir behalten uns das Recht vor, die genannten Liefermengen um ca. 10 % über- oder

unterzuliefern.
(3). Für die Beachtung gesetzlicher, behördlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften

bei der Verwendung unserer Ware ist allein der Kunde verantwortlich.
§ 6 Mängelhaftung
(1). Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, daß dieser seinen nach § 377 HGB geschul-

deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die
Mängelrüge muß schriftlich erfolgen.

(2). Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl
zur Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung berechtigt.

(3). Schlägt die von uns gewählte Nacherfüllung fehl, ist sie dem Kunden unzumutbar, wird 
sie von uns verweigert oder verzögert sie sich über eine angemessene Frist hinaus 
aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so kann der Kunde – unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

(4). Sofern wir im Rahmen des Unternehmerrückgriffs zwingend haften, gelten vorrangig die
Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB.

(5). Sofern dem Kunden ein gesetzliches oder vertragliches Rückgaberecht nicht zusteht und
wir dennoch eine Rücklieferung der Ware schriftlich akzeptiert haben, erheben wir eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 % des Bruttowarenwertes.

§ 7 Begrenzung von Ersatzansprüchen
(1). Ersatzansprüche gegen uns oder unsere Mitarbeiter, gleich aus welchem Rechtsgrund,

sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, übernommener
Garantie oder wesentlicher Vertragspflichten gehaftet wird. Sie sind auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
des Kunden ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

(2). Ersatzansprüche gegen uns oder unsere Mitarbeiter, gleich aus welchem Rechtsgrund,
verjähren spätestens nach einem Jahr soweit wir nicht wegen Vorsatz haften. Die Sonder-
regelungen für Mängelansprüche in § 6 Nr. (4) und Nr. (5) bleiben unberührt.

(3). Sofern wir nach dem Produkthaftungsgesetz für durch Fehler eines Produkts verursachte
Sach- oder Personenschäden zwingend haften, gelten vorrangig die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes. Für einen Innenausgleich nach § 5 Satz 2 Produkthaftungs-
gesetz bleibt es bei den vorstehenden Regelungen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1). Bis zur vollständigen Zahlung unserer Kaufpreisforderung sowie aller anderen uns gegen

den Kunden zustehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.
(2). Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware vom Kunden be- oder verarbeitet, so erfolgt die

Be- oder Verarbeitung für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB.
(3). Wird unsere Vorbehaltsware mit eigener Ware des Kunden oder mit fremder Vorbehalts-

ware verbunden oder zusammen mit solcher Ware verarbeitet, so erwerben wir das Mit-
eigentum an der neuen Sache oder an dem vermischten Bestand im Verhältnis des Wer-
tes unserer Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Auf die durch 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung herbeigeführte Wertsteigerung erheben wir
keinen Anspruch.

(4). Die gemäß § 8 Nr. (2) in unserem Eigentum und die gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Mit-
eigentum stehende Ware sichert unsere Forderungen in gleicher Weise wie die von uns 
ursprünglich gelieferte Vorbehaltsware. Wir sind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur
Verarbeitung unserer Vorbehaltsware zu widerrufen, wenn der Kunde uns gegenüber in
Zahlungsverzug gerät.

(5). Der Kunde tritt seine Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf unserer Vor-
behaltsware sowie der gemäß § 8 Nr. (2) in unserem Eigentum und der gemäß § 8 Nr. (3)
in unserem Miteigentum stehenden Ware zur Sicherheit für alle uns im Zeitpunkt der
Weiterveräußerung gegen dem Kunden zustehenden Ansprüche bereits jetzt an uns ab. Im
Falle der Weiterveräußerung der Ware, die gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum
steht, gilt als abgetreten jedoch nur der Teil der Forderung, der dem Wert unseres Mit-
eigentumsanteils entspricht.

(6). Der Kunde ist ermächtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf im Rahmen des echten 
Factoring abzutreten, sofern uns diese Abtretung im voraus angezeigt wird und der Factoring-
Erlös zumindest den Warenwert unserer Vorbehaltsware, der gemäß § 8 Nr. (2) in unserem
Eigentum oder gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum stehenden Ware, aus deren Ver-
kauf die jeweilige Forderung stammt, erreicht. Die Forderungen und sonstigen Ansprüche
gegen den Factor aus dem Verkauf der an uns sicherungshalber abgetretenen Forderungen
tritt der Kunde bereits jetzt an uns ab; sie dienen wie diese zur Sicherung unserer 
Ansprüche. Wir nehmen die vorstehenden Abtretungen hiermit an.

(7). Übersteigt der realisierbare Wert der uns zur Sicherheit abgetretenen Forderungen unsere
Ansprüche gegen den Kunden um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden
verpflichtet, darüber hinaus bestehende Sicherheiten freizugeben.

(8). Der Kunde ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen für uns einzuziehen. Diese Er-
mächtigung erlischt jedoch, wenn der Kunde uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. In
diesem Fall sind wir bevollmächtigt, im Namen des Kunden dessen Abnehmer von der 
Abtretung zu unterrichten. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer
Rechte gegen seine Abnehmer die erforderlichen Auskünfte zu geben, insbesondere die
Abnehmer namhaft zu machen, und die erforderlichen Urkunden und Unterlagen aus-
zuhändigen.

(9). Der Kunde ist zur Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware sowie der gemäß § 8 Nr. (2)
in unserem Eigentum und der gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum stehenden Ware
nur im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und nur unter der Voraussetzung
berechtigt, daß die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß § 8 Nr. (5) auf 
uns übergeht. Diese Ermächtigung erlischt, wenn der Kunde uns gegenüber in Zahlungs-
verzug gerät. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware sowie die gemäß 
§ 8 Nr. (2) in unserem Eigentum stehende Ware, insbesondere zu einer Verpfändung oder
Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt.

(10). Der Kunde ist verpflichtet, unsere Vorbehaltsware sowie die gemäß § 8 Nr. (2) in unserem
Eigentum und die gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum stehende Ware gegen Verlust
und Beschädigung aufgrund von Feuer, Diebstahl, Wasser und ähnlicher Gefahren aus-
reichend zu versichern und uns auf Verlangen den Versicherungsschutz nachzuweisen.
Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm gegen Versicherungs-
gesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen – gegebenenfalls anteilig – an
uns ab. Irgendeine Beeinträchtigung unserer Vorbehaltsware sowie der gemäß § 8 Nr. (2)
in unserem Eigentum und der gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum stehenden Ware
ist uns ebenso bekanntzugeben wie Zugriff Dritter darauf.

(11). Erlischt die Weiterveräußerungsbefugnis, ist der Kunde auf unser Verlangen verpflichtet,
uns Auskunft über den Bestand unserer Vorbehaltsware sowie der gemäß § 8 Nr. (2) in 
unserem Eigentum und der gemäß § 8 Nr. (3) in unserem Miteigentum stehenden Ware zu
erteilen und die Vorbehaltsware auf unsere Anforderung hin herauszugeben. § 449 Abs. 2
BGB ist insoweit abbedungen. Zur Durchsetzung unseres Herausgabeanspruches sind wir
auch berechtigt, nach vorheriger Ankündigung und Fristsetzung den Betrieb des Kunden
zu betreten und die Vorbehaltsware wegzunehmen.

(12). Des weiteren sind wir berechtigt, die herausgegebene Vorbehaltsware zur Befriedigung
unserer Ansprüche zu verwerten, sobald wir entweder vom Vertrag zurückgetreten oder
die Voraussetzungen für die Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung ein-
getreten sind. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, insbesondere die Rück-
nahme oder Pfändung oder die Verwertung der Gegenstände, gelten nur dann als Rücktritt
vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.

§ 9 Gerichtsstand und Anwendbares Recht
(1). Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2). Für die gesamten Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gilt ausschließlich deutsches
Recht, jedoch unter Ausschluß des UN-Übereinkommens über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG).
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